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1. ZIEL UND ZWECK 

Es gehört mit zu den Hauptaufgaben des HKBV und seinen angeschlossenen Vereinen, allen 
leistungsorientierten Talenten die passenden Rahmenbedingungen zur Ausschöpfung ihrer 
individuellen Leistungspotenziale zu ermöglichen. Ein damit verbundenes Ziel ist es, mit einer 
durchgängigen und aufeinander abgestimmten Leistungsförderung, ein hohes 
Leistungsniveaus zu erreichen. Dazu ist es auch erforderlich, sich der stetigen 
Weiterentwicklung des Kegel- und Bowlingsports aktiv anzupassen. Das steigende 
Leistungsniveau muss demzufolge mit gezielten, systematischen Trainingsmaßnahmen für die 
Sportler als auch mit zentral gelenkten Lehr-, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur 
Ausweitung eines qualifizierten Trainerstabs, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 
bestmöglich unterstützt werden. Eine besondere unverzichtbare Aufmerksamkeit ist dabei 
auch den Jugend- und Junioren-Kadern im Nachwuchsbereich zu widmen. Diesem Ziele 
dienend muss eine gut strukturierte, langfristige und altersgemäße Ausbildungsarbeit von klein 
auf geleistet werden. Alle Trainingsmaßnahmen sowie die begleitenden Maßnahmen dazu sind 
methodisch so zu gestalten, dass die Entwicklung der Nachwuchstalente größtmögliche 
Förderung erfährt, um damit dem Leistungssportsansehen voll und ganz gerecht zu werden. 
 

2. ZUSTÄNDIGKEIT 

Der Verbandssportausschuss ist gehalten und berechtigt, im Interesse einer fortschrittlichen 
Entwicklung des Kegel- und Bowling-Leistungssports geeignete und zweckmäßig Lehr- und 
Ausbildungsmaßnahmen vorzuschlagen. Hierzu bekommt das Verbandslehrwesen eine 
zentrale Aufgabe zugeordnet. Dabei obliegt dem Verbandslehrwart die Durchführung der Lehr- 
und Ausbildungsmaßnahmen. Die Festlegung der Inhalte obliegt dem Lehrausschuss. Der 
Verbandslehrwart ist auch Vorsitzender des Prüfungsausschusses, soweit der HKBV Träger 
der Lehr- und Ausbildungsmaßnahmen ist. Als weiterer Verantwortlicher für die Mitorganisation 
und eine zielgerichtete Steuerung der zweckmäßigen Lehr- und Ausbildungsmaßnahmen ist 
der Verbandssportdirektor. Er hat dazu auch seinen Fokus auf die Einhaltung des 
vorgegebenen, finanziellen Rahmens, der hierfür bewilligten Haushaltsmittel, zu richten 
 

3. RECHTS- UND ORDNUNGSGRUNDLAGEN  

3.1. Maßgebliche Rechts- und Ordnungsgrundlagen für das Lehr- und Ausbildungswesen sind: 

3.1.1. Die Rahmenrichtlinie für Qualifizierung im Bereich des Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB) 

3.1.2. Die Rahmenrichtlinien zur Förderung des Nachwuchsleistungssports (DOSB)  

3.1.3. Das DOSB Nachwuchsleistungssportkonzept 2020 

3.1.4. Die DKB Rahmenrichtlinien Qualifizierung für den Kegel- und Bowlingsport 

3.1.5. Die DKB Sportordnung 

3.1.6. Die Leistungssportkonzeption des Landessportbundes Hessen (LsbH) 

3.1.7. Die Richtlinien zum Verhaltenskodex und zum Kindeswohl im Sport 

3.1.8. Die Schiedsrichterordnungen der jeweiligen Disziplinverbände 

3.1.9. Die auf der Satzung und besonderen Ordnungen beruhenden Bestimmungen des 
Hessischen Kegler- und Bowling-Verbandes (HKBV) 
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4. LEHRAUSSCHUSS FÜR LEHRGANGSMAßNAHMEN 

4.1.  Dem Lehrausschuss für Lehrgangsmaßnahmen gehören an:  

a) der Verbandslehrwart als Vorsitzender  
b) der Verbandssportdirektor 
c)  je einem Trainer aus jeder Sektion, der von der jeweiligen Sektion bestimmt wird 
 
Dieser Lehrausschuss hat die Aufgabe, Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit von 
Lehrgangsmaßnahmen zu prüfen und im Rahmen hierfür bewilligter Mittel festzulegen. 
 
Die Trainer müssen dabei Inhaber mindestens einer A-Lizenz, ersatzweise einer B-Lizenz sein. 
Der Lehrausschuss kann weitere Personen berufen. Des Weiteren können Gastdozenten oder 
Referenten für besondere Themenfelder eingesetzt werden. Alle Personen müssen durch den 
Lehrausschuss für Lehrgangsmaßnahmen genehmigt werden. Grundsätzlich ist der 
Verbandsvorstand über alle Änderungen schriftlich zu informieren. 
 

5. LEHR- UND AUSBILDUNGSMAßNAHMEN 

Um den steigenden Anforderungen des Kegel- und Bowlingsports auf allen Ebenen gerecht zu 
werden, ist es notwendig, in ausreichender Zahl Sportassistenten und Trainer für eine 
erfolgreiche Tätigkeit zu gewinnen. Unterstützend sind dazu am Bedarf orientierte Lehrgänge 
wie folgt durchzuführen: 
 
Trainerassistenten-Ausbildung 
C-Trainer Aus- und Fortbildungslehrgänge 
C-Trainer Lizenzverlängerungslehrgänge 
 

6. PRÜFUNGSAUSSCHUSS 

6.1. Dem Prüfungsausschuss gehören an:  

6.1.1. der Verbandslehrwart als Vorsitzender oder dessen Vertreter 

6.1.2. der Verbandssportdirektor oder dessen Vertreter 

6.1.3. mindestens ein weiterer Vertreter aus dem Lehrausschuss 

6.2. Der Prüfungsausschuss muss aus drei Personen bestehen – Entscheidungen müssen 
protokolliert und mit einer einfachen Mehrheit getroffen werden (Bestanden/Nicht bestanden). 

6.3. Dieser Ausschuss hat die Aufgabe den Abschluss von Lehrgangsmaßnahmen in einer 
Prüfung abzunehmen. Der Verbandslehrwart beantragt die entsprechenden Lizenzen bzw. 
Verlängerungen der Lizenzen bei der Geschäftsstelle des DKB.  

6.4. Alle Ausbildungslehrgänge werden mit einer Prüfung abgeschlossen, die einen theoretischen 
und einen praktischen Teil enthalten, der mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ zensiert 
werden soll. Die Prüfungsdauer muss mindestens 2 UE betragen. 

7. C-TRAINER - AUSBILDUNG 

Der HKBV ist vom DKB beauftragt und bevollmächtigt eine Trainerausbildung anzubieten. 
Basierend auf den Ausbildungsrichtlinien des DKB und des LsbH kann hier eine C-Trainer-
Lizenz erworben werden. Die genauen Ausbildungseinzelheiten als auch die 
Zulassungsvoraussetzung sind in der DKB Richtlinie „Qualifizierung für den Kegel- und 
Bowlingsport“ festgehalten 
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Im HKBV gilt ergänzend folgendes: 
 

7.1. Ausbildungsmöglichkeiten zum Erwerb einer C-Lizenz 

7.1.1. Stufenweise Ausbildung 

1.Stufe: Einstiegsqualifikation Sportassistenten-Ausbildung (Vorstufe zum C-Trainer).  
Umfang 30 UE - 2x 8 UE Module „Assistent“ Teil 1 und Teil 2 + 14 UE Onlinelehrgänge mit 
Themen zu Teamführung, Motivation, Kompetenzvermittlung für Trainer die Sporteinsteiger 
betreuen. 
Dies wird zur modularen Ausbildung angerechnet – Externes Modul „Assistent1“ und Modul 
„Assistent2“. Schließt mit einer praktischen Prüfung ab. Gültigkeit maximal vier Jahre.  
 
2.Stufe: Im Anschluss reduzierte C-Trainerausbildung mit 132 UE innerhalb von zwei Jahren. 
Die angebotenen Onlinelehrgänge werden angerechnet. Schließt mit einer 
schriftlichen/praktischen und mündlichen Prüfung ab. Wird die Stufe 2 nicht innerhalb von zwei 
Jahren begonnen, dann verfällt die Anrechnung der Sportassistentenausbildung 
 
7.1.2. Standardmäßige modulare Ausbildung Module 1-9 im Fachverband 

Insgesamt 152 UE. Hier dürfen maximal 50 % Online oder als „Hausaufgabe“ stattfinden, 50 
% in Präsenz. Die angebotenen Onlinelehrgänge werden angerechnet. Schließt mit einer 
schriftlichen/praktischen und mündlichen Prüfung ab. 
Module können auch bei anderen Landesverbänden absolviert werden (Kernthemen müssen 
aber einheitlich sein) – Personen aus anderen Landesverbänden können umgekehrt an 
Modulen/Seminaren des HKBV e.V. teilnehmen (gegen Gebühr).  
 
7.1.3. Mischform extern/Intern 

Ausbildung Übungsleiter/in Breitensport, Schwerpunkt Kinder/Jugendliche oder Schwerpunkt 
Erwachsene beim LSBH. Auch diese Ausbildung wird angerechnet – es werden nur noch die 
sportartspezifischen Module 1,2,3,7 und 8 benötigt. (107 UE). Schließt mit einer 
schriftlichen/praktischen und mündlichen Prüfung ab. 
 

7.2. Ausbildungsmodule 

Die Ausbildung findet in Lehrmodulen statt. Diese teilen sich wie folgt auf: 
 

· Modul Assistent 1 und 2: Einführung in die Vermittlung des Kegelspiels und in die 
sportartspezifischen Grundlagen (die Inhalte basieren auf den Modulen 1 und 2) 

· Modul 1 - Sportartspezifische Technik (Lehren und Lernen) 
· Modul 2 - Trainingstechniken (Training planen und durchführen) 
· Modul 3 - Zielgruppen und Rahmenbedingungen, sowie Leistungssport und 

Sportorganisation 
· Modul 4 - Sportpsychologie und Pädagogik 
· Modul 5 - Sportbiologie und allgemeines Grundlagentraining 
· Modul 6 - Mentaltraining 
· Modul 7 - Hospitationen 
· Modul 8 - Bahnkunde und Sportrecht 
· Modul 9 - Trainerumfeld - Trainerrolle - Trainerpersönlichkeit 
· Modul 10 – Prüfung 

 
8. C-TRAINER-LIZENZVERLÄNGERUNGEN 

8.1. Lizenzverlängerungsmöglichkeiten für C-Trainer werden durch den HKBV und dessen 
Lehrwesen angeboten, können aber auch durch speziell ausgewiesene Lehrgänge des LsbH 
erfolgen. Wobei der HKBV darauf Wert legt, dass eine Lizenz-Verlängerung beim LsbH nur 
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anerkannt wird, wenn davor eine fachliche Verlängerungsmaßnahme beim HKBV 
stattgefunden hat, sofern diese dort auch angeboten wurde. Eine zweimalige überfachliche 
Verlängerung beim LsbH kann dann, aus dem zuvor genannten Grund, vom HKBV nicht 
akzeptiert werden.  

8.2. Durchführung der Lizenzverlängerungen 

8.2.1. Lizenzverlängerung können im Maximalumfang 50% Online oder als Hausaufgabe 
und 50% in Präsenz erfolgen. Umfang 16 UE. 

8.3. Lizenzverlängerung für Honorartrainer 

8.3.1. Honorartrainer können alternativ ihre Lizenzverlängerung mittels einer Hospitation bei 
mindestens einem B-Trainer im Verein-/Verbandstraining durchführen oder im Rahmen 
von Kaderlehrgängen.  

Aufgabenstellung ist hier nicht vorrangig Durchführung des Trainings, sondern 
Beobachten, Notieren, Schlüsse daraus ziehen. Die Hospitationstrainer werden einer 
Qualitätsprüfung unterzogen und ernannt. Ein Hospitationsprotokoll ist vom 
Hospitierenden zu führen. Umfang 16 UE. 

8.4. Hospitationstrainer 

8.4.1. Werden vom Lehrausschuss ernannt und müssen mindestens Inhaber einer B-Lizenz 
sein. Sie werden durch den Verbandslehrwart einer Qualitätsprüfung unterzogen und 
entsprechend geschult. Die Qualitätsstandards werden durch der Lehrausschuss 
schriftlich festgelegt. 

9. GEBÜHREN 

Die Teilnahmegebühren für die folgenden Lehrgänge sind der jeweiligen Ausschreibung zu 
entnehmen und werden jeweils vom Verbandsvorstand festgelegt: 
 

· Trainer-Assistent: 
· C-Trainerausbildung: 
· C-Trainer-Lizenzverlängerung: 
· Einzelmodule: 
· Onlineseminare: 

 
10. GLOSSAR 

UE = Unterrichtseinheiten a 45 Minuten 
LSBH = Landessportbund Hessen 
DOSB = Deutscher Olympischer Sportbund 
 

11. INKRAFTSETZUNG  

Diese Organisations- und Aufgabenordnung wird mit Beschlussfassung der HKBV-
Vorstandssitzung vom 23.01.2023 wirksam. Vom gleichen Zeitpunkt an, tritt die seither 
geltende Fassung außer Kraft. 


